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Postulat Abate Fabio.
Meldepflicht nach dem Entsendegesetz
und nach der Verordnung
über die Einführung
des freien Personenverkehrs.
Sanktionsverfahren bei Verstössen
vereinheitlichen

Postulat Abate Fabio.
Harmonisation de la procédure
en cas de violation des obligations
d'annonce au sens de la loi
sur les travailleurs détachés
ou de l'ordonnance sur l'introduction
de la libre circulation des personnes

Postulato Abate Fabio.
Armonizzazione della procedura
di contravvenzione in caso
di violazione della procedura
di notifica ai sensi della legge
sui lavoratori distaccati
e dell'ordinanza sull'introduzione
della libera circolazione
delle persone

Ständerat/Conseil des Etats 19.09.18

Präsidentin (Keller-Sutter Karin, Präsidentin): Der Bundes-
rat beantragt die Annahme des Postulates.

Abate Fabio (RL, TI): Ich mache es kurz. In der Frühjahrs-
session hatte ich eine gleichlautende Motion (18.3176) ein-
gereicht. Das Entsendegesetz sieht bei einem Verstoss ge-
gen die Meldepflicht eine Verwaltungssanktion vor, die Ver-
ordnung über die Einführung des freien Personenverkehrs
sieht im Gegensatz dazu bei einer Verletzung der Melde-
pflicht ein Strafverfahren vor.
Ich möchte, dass die Verordnung über die Einführung des
freien Personenverkehrs so angepasst wird, dass bei Nicht-
einhaltung des Meldeverfahrens durch selbstständige Dienst-
leistungserbringer oder durch Schweizer Arbeitgeber eine
Verwaltungssanktion ausgesprochen werden kann. Ich wie-
derhole nicht alles, was ich in der Sommersession sagte. Ich
betone nur, dass sich der Bundesrat in seiner Stellungnahme
zur Motion bereiterklärt hat, eine Prüfung des Anliegens vor-
zunehmen. Deswegen habe ich die Motion zurückgezogen
und dieses Postulat eingereicht.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Ganz kurz: Es ist in
der Tat so, der Bundesrat ist der Ansicht, dass eine Harmo-
nisierung der Sanktionsverfahren bei Verstössen gegen die
Meldepflicht im Grundsatz sinnvoll ist. Wir möchten einfach
mit den zuständigen Stellen und den kantonalen Behörden
prüfen, ob das Anliegen auch breit abgestützt ist und wie die-
se Harmonisierung umzusetzen wäre. Das ist jetzt Inhalt des
Postulates. Das nehmen wir gerne entgegen. Denn wir finden
das Anliegen sinnvoll und unterstützenswert.

Angenommen – Adopté

18.3530

Postulat Caroni Andrea.
Reform der "lebenslangen"
Freiheitsstrafe
für besonders schwere Straftaten

Postulat Caroni Andrea.
Réforme de la peine privative
de liberté "à vie" pour les infractions
particulièrement graves

Ständerat/Conseil des Etats 19.09.18

Präsidentin (Keller-Sutter Karin, Präsidentin): Der Bundes-
rat beantragt die Annahme des Postulates.

Caroni Andrea (RL, AR): Ich mache es ganz kurz. Die heu-
tige sogenannte lebenslange Freiheitsstrafe ist ein Hybride
oder Zwitter. Sie tönt zwar nach einer lebenslangen Freiheits-
strafe, in der Realität ist sie aber nach fünfzehn Jahren vor-
bei – ausser man ist gefährlich. Was dann folgt, ist an sich
eine verkappte Massnahme. Wir hatten jüngst die Statistik
zur Hand, die besagt, dass im Durchschnitt die sogenannte
lebenslange Freiheitsstrafe nach achtzehn Jahren aufhört.
Das hat ein paar negative Auswirkungen. Die Hauptauswir-
kung ist, dass man nicht in jedem Fall eine schuldadäqua-
te Strafe aussprechen kann. Extrembeispiel Völkermord: Der
Täter hat sein Zielvolk ausgelöscht und ist jetzt nicht mehr
rückfallgefährdet; den müsste man nach fünfzehn Jahren
zwingend freilassen. In solchen und auch in anderen Fäl-
len stellt sich die Frage, ob man nicht eine höhere, schuld-
adäquate Strafe ermöglichen sollte.
Eine zweite negative Auswirkung des heutigen Hybriden ist,
dass auch in der Bevölkerung die Systeme vermischt wer-
den und die Leute dann immer erwarten, dass die Gerichte
zusätzlich zur lebenslangen Freiheitsstrafe auch noch eine
Verwahrung aussprechen, weil die Strafe ja nicht genügend
lang sei. Wir haben jetzt gerade den Fall Rupperswil hän-
gig, wo eine lebenslange Freiheitsstrafe plus eine ordentli-
che Verwahrung ausgesprochen wurden, was jetzt dann die
Gerichte weiter beschäftigen wird. In der Realität kommt na-
türlich niemand aus einer lebenslangen Freiheitsstrafe in die
Verwahrung, weil er für die Entlassung aus der lebenslan-
gen Freiheitsstrafe ja ungefährlich, für die Verwahrung aber
gefährlich sein müsste – man kann aber nicht beides gleich-
zeitig sein.
Das Postulat schlägt gewisse Möglichkeiten vor, ist aber er-
gebnisoffen formuliert. Darum gehe ich nicht auf die einzel-
nen Varianten ein. Ich freue mich, dass der Bundesrat die
Annahme beantragt, und ich freue mich ebenso auf den Be-
richt.

Jositsch Daniel (S, ZH): Ich habe das Postulat mitunter-
zeichnet, und ich unterstütze dieses Postulat, obwohl man
dann sofort in den Ruf kommt, dem Populismus nachzule-
ben. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, das einmal
diskutiert werden kann.
Wie Kollege Caroni ausgeführt hat, besteht hier ein gewis-
ses Missverständnis: Volkstümlich geht man davon aus, le-
benslänglich sei lebenslänglich. In der Realität ist es so, dass
man nach fünfzehn Jahren entlassen werden kann. Das ist in
der Regel auch kein Thema oder keine grosse Diskussion,
aber es gibt einzelne Straftäter, bei denen das grossen Dis-
kussionsbedarf aufwirft: Soll man das überprüfen können?
Soll man das nicht überprüfen können? Insbesondere dann,
wenn solche Täter rückfällig werden, wird natürlich der Vor-
wurf laut, die Prognose bezüglich dieser Täter sei nicht kor-
rekt gewesen. Das ist natürlich so.
Wenn Sie mit forensischen Psychiatern und Fachleuten spre-
chen, dann können Ihnen diese bestätigen, dass Prognosen
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mit Bezug auf die Gefährlichkeit nie ganz zu hundert Prozent
sicher sind. Der vormalige Leiter des Psychiatrisch-Psycho-
logischen Dienstes des Kantons Zürich, Professor Urbaniok,
den die meisten von Ihnen kennen, hat meinen Studenten in
der Vorlesung immer gesagt – das war besonders eindrück-
lich –, er würde selbst Mutter Teresa keine hundertprozentige
Prognose ausstellen, dass sie nie zu einer Gewalt- oder Se-
xualstraftäterin werde. Das zeigt eigentlich, dass man Men-
schen nie wirklich ganz beurteilen kann.
Die Frage, die sich stellt und die eigentlich unsere Gesell-
schaft seit 25 Jahren – also seit dem Mord am Zollikerberg
– beschäftigt, lautet: Wer übernimmt die Verantwortung für
solche Gewalt- und Sexualstraftäter? Das heisst, wie gross
muss die Wahrscheinlichkeit sein, damit jemand wieder aus
dem Strafvollzug entlassen werden kann? Wann ist die Ge-
sellschaft bereit, die Verantwortung zu übernehmen?
Heute ist die Gesellschaft wahrscheinlich überhaupt nicht
mehr bereit, eine gewisse Verantwortung zu übernehmen,
und das führt dazu, dass Leute, die einmal eine Gefährlich-
keitsprognose haben und im Strafvollzug sind – sei es als
zu lebenslänglich Verurteilte, sei es als Verwahrte –, faktisch
nicht mehr oder nur unter sehr restriktiven Voraussetzungen
entlassen werden.
Was ist das Wesentliche an diesem Vorstoss, und wieso ist er
prüfenswert? Die ganze Verwahrungsthematik ist eigentlich
damals mit der Verwahrungs-Initiative aufgekommen. Mein
Vorvorgänger an der Universität Zürich, Professor Rehberg,
hat damals den Initiantinnen – so muss ich sagen – der
Verwahrungs-Initiative gesagt, sie seien mit der Massnah-
me eigentlich auf dem falschen Weg, weil eine Massnahme
zwangsläufig immer wieder überprüft werden müsse. Statt-
dessen sollten sie eigentlich prüfen, ob man eine lebens-
lange Freiheitsstrafe ohne Entlassungsmöglichkeiten vorse-
hen könne; das sei EMRK-konform. Damit hatte er natürlich
Recht. Leider ist er dann zu früh verstorben. Er war nur ganz
kurz im Gespräch mit den Initiantinnen, sonst hätten sie unter
Umständen den richtigen Weg genommen.
Ich glaube deshalb, dass es zweckmässig ist, dass man das
einmal ergebnisoffen ansieht: Welches wäre die Wirkung ei-
ner solchen Strafe? Ist sie möglich? Sie bringt auch sehr
grosse Probleme. Wenn man einen Täter zu einer lebens-
langen Freiheitsstrafe verurteilt, ohne dass er die Möglich-
keit hat, irgendwann einmal bedingt entlassen zu werden, hat
man eine sehr schwierige Person im Strafvollzug. Das sind
Leute, die keine Perspektive haben. Entsprechend können
sie auch wieder besondere Probleme schaffen.
Ich würde also nicht sagen, dass es der richtige Weg ist,
aber ich glaube, es wäre der richtige Weg, es zu diskutieren,
auch vor dem Hintergrund – Herr Caroni hat es angespro-
chen –, dass wir mittlerweile so weit sind, dass wir so un-
sinnige Diskussionen führen wie jetzt beim Fall Rupperswil,
wo ein Gericht ernsthaft auf die Idee kommt, ich nehme an,
um der kochenden Volksseele zu genügen, eine lebenslan-
ge Freiheitsstrafe mit anschliessender ordentlicher Verwah-
rung anzuordnen. Das ist, Herr Caroni hat es ausgeführt, gar
nicht möglich. Denn die Täter kommen erst aus der lebens-
langen Freiheitsstrafe, wenn sie eine günstige Prognose ha-
ben. Wenn sie aber eine günstige Prognose haben, können
sie nicht verwahrt werden. Eine solche Anordnung ist also ein
völliger Unsinn, und sie erfolgte vermutlich nur, damit die Öf-
fentlichkeit klatscht und sagt: Das sind jetzt mal Richter, die
das, was wir wollten, wirklich durchsetzen.
Ich glaube daher, dass wir diesen ganzen Bereich einmal
wirklich anschauen sollten. Es ist auch richtig, dass man das
rechtsvergleichend macht. Von dem her ist dieses Postulat
es wert, dass man es unterstützt.

Rieder Beat (C, VS): Ich bin der dritte Mitunterzeichner die-
ses Postulates. Mir geht es darum, wie die Vorredner bereits
ausgedrückt haben, die Möglichkeiten einer alternativen Be-
strafung im Bereich von Schwerststraftaten zumindest abzu-
klären. Wir sind ja in der Schweiz nur periodisch mit solchen
Schwerststraftaten konfrontiert. Es gibt Länder um uns her-
um, die damit einiges mehr an Erfahrung haben. Ich habe
dieses Postulat unterzeichnet im Hinblick auf strafrechtliche
Anpassungen, die in den Nachbarländern bereits vorgenom-

men wurden. Ich nenne nur Deutschland. Deutschland hat
bei besonders schwerer Schuld im Bereich der bedingten
Entlassung bereits Massnahmen getroffen. In diesem Be-
reich sehe ich auch einen entsprechenden Handlungsspiel-
raum, Handlungsmöglichkeiten, die der Gesetzgeber hat, um
aufgrund der bestehenden Straftatbestände Massnahmen zu
treffen, die dem Anliegen nach Sicherheit entgegenkommen,
ohne damit der kochenden Volksseele gleich nachzugeben,
ohne in Populismus zu verfallen.
Deshalb bin ich der Meinung, dass dieses Postulat ergebni-
soffen eine Antwort des Bundesrates verdient hat und wir uns
dann daraufhin vielleicht unterhalten können, wie es wäre,
wenn wir bei der bedingten Entlassung entsprechende Än-
derungen im Strafgesetzbuch vornehmen würden.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Das Postulat und jetzt
auch diese Diskussion haben gezeigt, dass es hier verschie-
dene Fragen gibt, viele Fragen, und zwar betreffen sie auch
ganz unterschiedliche Aspekte: Spricht man über die Men-
schenrechte, spricht man über die Strafzwecke, über die prä-
ventiven Zwecke, den Strafvollzug, den Strafrahmen? Das
sind ganz komplexe Fragen.
In diesem Sinne ist der Bundesrat auch der Ansicht, dass
ein Bericht helfen kann, die lebenslange Freiheitsstrafe bes-
ser zu verstehen, zu verstehen, was sie kann, was sie nicht
kann, wie sie heute funktioniert, ob und gegebenenfalls wie
diese Strafe reformiert werden kann. Ich kann Ihnen versi-
chern, Herr Ständerat Rieder, wir werden das absolut ergeb-
nisoffen tun, damit Sie auf diese verschiedenen Fragen auch
die entsprechenden Antworten erhalten und wirklich eine gu-
te Grundlage haben.

Angenommen – Adopté

18.3613

Interpellation Bruderer Wyss Pascale.
Regulierung und politische
Entscheidungsprozesse in Zeiten
der digitalen Transformation

Interpellation Bruderer Wyss Pascale.
Réglementation et processus
décisionnels politiques à l'ère
de la mutation numérique

Ständerat/Conseil des Etats 19.09.18

Präsidentin (Keller-Sutter Karin, Präsidentin): Frau Bruderer
Wyss ist von der schriftlichen Antwort des Bundesrates teil-
weise befriedigt. Sie beantragt Diskussion. – Sie sind damit
einverstanden.

Bruderer Wyss Pascale (S, AG): Das Thema, das mich da-
zu bewogen hat, die Interpellation einzureichen, beschäftigt
mich seit mehreren Jahren – vielleicht fast mehr noch als Po-
litologin denn als Politikerin. Ich habe "teilweise befriedigt"
angekreuzt, weil ich einerseits sehr unbefriedigt bin und an-
dererseits doch auch sehe, wie schwierig es ist, auf diese
Fragen überhaupt zu antworten.
Technologische Entwicklungen waren immer eine Herausfor-
derung für die Politik, das ist mir klar. Ich glaube trotzdem,
dass uns die digitale Transformation – mit allen neuen Ge-
schäftsmodellen, die damit verbunden sind, aber auch mit
den gesellschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten – doch vor
verschiedene zusätzliche und anders gelagerte Herausforde-
rungen stellt, als es in der Vergangenheit der Fall war. Die
Geschwindigkeit ist einerseits zu nennen, andererseits die
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